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Bataillons-Wundärzten, die Besoldung der Cavallcrie und

Artillerie, und die allfällige Ernennung eines Chefs der

letztern betreffen/ wurden zu nochmaliger Prüfung und Ab-

sassung eines gutachtlichen Befindens, der Commißion zuge-

wiesen, und derselben auch überlassen, wenn Armatur oder

Munition in grösserer Anzahl auf das Lard verlangt wird,
nach Beschaffenheit der Umstände dem Zcugamt Verhak-

tungsbesehle zu ertheilen.

Da verschiedene Mitglieder ans die Zurückrufung der

in den jüngsten Tagen a u s g e w a n d e r t e n P erso n eu,
unter denen sich besonders einige vormalige erste Regie-

rungsgliedcr befinden, drangen, und sich über Maaßre-

geln, die auf den Weigerungsfall ergriffen werden müß-

ten, erklärten, so ward einer Commißion, die aus den

Bürgern Hirzel, Landis, Schellcnberg, Eh-

r e nspe r g er, Nahn, Bille t e r, Die zin g er und

Rellstab besteht, die nähere Untersuchung dieses Ge-

genstandes übertragen, hauptsächlich in Rücksicht aus die

beyden Fragen: ob und wie erstens eine allsällige Anffor-

derung zur Rückkehr an die abwesenden Stadtbürger zu

erlassen seyn möchte't und demnach, was für Bestimmun-

gen in Zukunft zur Verwahrung gegen den Verdacht der

Auswanderung zu treffen seyn möchten?

Es wurde angemessen gefunden, daß die Rcgierungs-

Veränderung, welche durch die Resignation der bisherigen,

und die Erklärung der Landesvcrsammlung zur einstweili-

gen provisorischen neuen Regierung hier erfolgt ist, den

sämtlichen Ständen und Orten der Eidgenossenschaft mit-

getheilt werden solle.

Der über die innere Organisation der Versammlung

niedergesetzten Commißion, ward der B. W yß zugegeben,

und ihr aufgetragen, sich hauptsächlich auch darüber zu

berathschlagen, wie durch Errichtung einiger bestimmten

Comite's der Gang der Geschäfte erleichtert und befördert

werden könne.

L u z e r n.

Am lgten Merz versammelten sich die Volksreprä-
sent anten, die bis dahin verschiedenen Sitzungen der

provisorischen Regierung beygewohnt hatten, zum ersten-

mal von derselben getrennt.

Sie ernannten in dieser ersten Sitzung drey Co m ite' s.

Aas erste soll die Weise zur Organisirung der Vcrsamm-

lung selbst angeben ; das z w e y te die Art festsetzen - i) wie
man die provisorische Rrßierung anerkennen und bestätigen

wolle; 2) wie bey wichtigen Ereignisse» die Volksversamm-
lung mit der provisorischen Regierung könne in Verbindung
gebracht werden, um sich gemeinschaftlich mit ihr zu be-

rathen; z) soll es untersuchen, ob die Mitglieder der

provijvrijchen Regierung, die zur Volksversammlung ge-
wählt worden, an beyden Orten Sitz und Stimme haben
können; das dritte Comite soll sein Gutachten geben,
über eine Adresse an das Volk, in welcher demselben sein

unstatthaftes, mißtrauenvvlles Betragen gegen die Stadt,
vor der Friedenscpvche, vor Augen gelegt wird.
Das luzernersche Landvolk, vorzüglich im Entlebuch, war
nämlich, besonders nach dem Ucbergang der drey Städte,
Bern, Fryburg und Solvthnrn, anss höchste erbittert,
glaubte an ein verrätherisches Einverständniß der Stadt
mit Frankreich, zu Unterjochung des Landes, hielt.sich selbst

von der Stadt Luzern an Frankreich verkaust, und drohete

gegen Luzern zu ziehen. — Durch die Fricdenszusiche-

rungen, die der Canton Luzern von dem General Brune
sowohl, als von dem Minister Talleyrand Perigord er-

hielt, die öffentlich bekannt gemacht und derentwegen am

nten Merz ein fcyerliches 'cks Oeum l-zuäsmus im gan-

zen Land verordnet ward, ist die furchtbare Gährung be-

sänstiget worden.

Landschaft W e r d e n b e rg.
Aus die im neunten und zehnten Stück des Republikaners

angezeigten SupplicationsaRessen, erhielten die zu ihrer
Ueberbringung Abgeordneten dieser Landschaft, von dem

Stande Glarus die mündliche Antwortdaß es ihnen mit

der Erlangung der Freyheit und Unabhängigkeit wohl kaum

fehlen werde; daß sie aber noch zuvor wegen den, der

Hoheit in Glarus eigenthümlichen Gütern in der Land-

schaft Wcrdenberg, in nähere Unterhandlungen eintrctten

und mäßigere Bedingungen als die schon vorgeschlagenen

eingehen müßten.

Die Landschaft erließ hieraus unterm röten Februar

folgende Rückantwort an die Räthe und Landleute des

Standes Glarus.

„Befremdet mußten wir von unsern zurückgekommenen

Abgeordneten vernehmen, daß uns von Ihnen zwar die

Freyheit und Unabhängigkeit zugedacht seye aber daß



Sie uns mit keiner Antwort begünstigen werden, bis nnd j

so lange wir mit Vollmacht versehene Abgeordnete zu j

Ihnen gesandt haben, die über cuu und andere Gegen-

stände, und vorzüglich wegen hiesigen, zur Regierung

gehörigen Gütern mit Ihnen durch Tractate ins Reine

gekommen seyen.''

„Hangt die Ertheilung der Freyheit und Unabhängig-

kcik mit den hiesigen, zur Regierung gehörigen Gütern

unzertrennlich zusammen, so können wir nicht einsehen,

um was wir uns noch in Tractate c-nzulassen hätten, wenn

Sie uns jene zu ertheilen gedenken."

„Sind aber die Einkünfte der Regierung, nnd die

Regierung selbst, zwey separirte Gegenstände, so können

wir wieder nicht einsehen, warum Sie uns die Freyheit

und Unabhängigkeit durch eine kathegorischc Zusagung zu-

rückhalten, (wenn Sie anders dieselbe uns ertheilen

wollen. Jenes wird unter diesen Umständen nicht durch

dieses, (scye es gleich im Reinen oder nicht), aufgc-

hoben werden."

„Wir forderten Freyheit und Unabhängigkeit, mit

Inbegriff alles dessen, was Ihnen der Kaufbrief von

Werdenbcrg gegen uns einräumt, und wir hofften, Sie
würden uns in Hinsicht auf Zeit und Umstände, und auf

das von uns schon Genossene, ohne noch durch eine ver-

kümmerte Austage ertheilen, und sich durch eine edle

Handlung noch am Schlüsse Ihr rühmliches Andenken in

unserm und unsrer Nachkommen Herzen verewigen."

»Diese Forderung ist unsre Sache, und Sie können

es uns nicht übel nehmen, wenn wir fühlten, daß Sie
dieses so thun könnten. Können Sie es nicht, so ist es

an Ihnen uns zu sagen, was und von was? Sie noch

etwas zu fordern haben."

„Das hiesige Volk will keine Abgeordnete mit unum-

schränkter Vollmacht ausrüsten, in einer so wichtigen

Sache eigenmächtig zu handeln, über sogenannte ober-

seitliche Güter, die in so zerfchiedene Rubriken zerfallen,

wie Sie, H ochw o hlgebvr nc H e r ren selbst wissen,

als in Armengüter, Pfrundgütcr, in geschenkte, fiskalische

und solche, die, ohne Leibscrbcn zu haben, in mehr als

drey Jahrhunderten an die Regierung fielen, ehe und

bevor es weiß, was an sie gefordert wird, eben so wenig,
als ein hoher Rath in Glarus eigenmächtig uns die Frey-
hcit und Unabhängigkeit ertheilen könnte."

--Die Hauptsache unsrer Supplikativn betrifft Freyheit

und Unabhängigkeit. Zögern Sie also nicht länger, unS

diese Zusage zu ertheilen, wir bitten, wir beschwören

Sie! Die Umstände dringen! Verkümmern Sie unsre

gespannte Erwartung nicht noch durch Verzögerung mit
kleinen Nebendingen, als mit in gegenwartigen Zeiten

abgenutzten Mitteln."

„ Immer werden SiezuIh r er Sache, die Ih n e n

Recht und Vernunft zusagt, gelangen. Glauben Sie,
chaß das Werdenbergcrvolk so wenig ein ungerechtes, als

gefühlloses Volk ist, und daß es so weit entfernt ist,
Jemand unrecht zu thun, als unrecht zu leiden. Die
Belege unsers Verhaltens zeugen schon allzulaut nur diese

Wahrheit: Wir sorgten während diesen Zeiten für den

gebührenden Respect hoher und niederer Oberkeit, für
Eigenthum und Personen, und Sie dürfen nie glauben,

daß die Freyheit unsre Sitten verdrängen und Recht und

Eigenthum verletzen werde."

„ Wir erwarten also aus Gegenwärtiges die förmliche

Zusage, daß wir ein freyes und unabhängiges Volk seyen."

Ueber die Nothwendigkeit eines Munizipal-
Raths für die Stadt Zürich.

Ich bin einFreundvon Freyheit und Gleichheit;
aber ich bin kein Freund der Anarchie. — Anarchie ent-

steht nicht nur, wenn keine Gesetze da sind, oder wenn

die vorhandenen nicht beobachtet werde», sondern die

gefährlichste Art von Anarchie ist vielleicht die, wenn gar
keine administrative und ausübende Gewalt vorhanden

ist. — Ist dieß aber nicht gerade der Fall, worinn sich

die Stadt Zürich befindet, seitdem die alte provisorische

Regierung, welche nicht nur Landes-, sondern
überdieß noch zugleich Stadt - Regierung
war, und dieß füglich auch seyn konnte, da sie aus-

Messend aus Bürgern bestand, aufgehoben ist? — Stelle

man sich irgend ein Ereigniss vor, das die geringste Vcr-

fügung nothwendig macht, wer soll dieselbe treffen?

Doch nicht die Landcsversammlung, die ohnehin nur all-

zuvst in ihren äusserst wichtigen Verrichtungen, welche die

Wohlfahrt und das Glück des ganzen Landes betreffen,

unterbrochen wird? Sollen die Stadtbürger
nicht vielmehr gleiche Rechte mit den Land-

bürgern haben, und ehren Munizipal- oder Ge-

meen de-Rath, nach eben, der Anleitung, die den
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